
Der Landtag von Niederösterreich hat am 3. Juli 2014 in Ausführung des 
Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 81/2013, beschlossen: 
 
 

Änderung des NÖ Krankenanstaltengesetzes 
 
 
Das NÖ Krankenanstaltengesetz, LGBl. 9440, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Im § 1 Abs. 1 Z. 4 wird das Wort „oder“ durch einen Beistrich ersetzt.  

 
2. Im § 1 Abs. 1 Z. 5 wird nach dem Wort „Fortpflanzungshilfe“ das Wort „oder“ 

eingefügt. 
 

3. Im § 1 Abs. 1 wird nach der Ziffer 5 folgende Z. 6 angefügt: 
„6. zur Bereitstellung von Organen zum Zwecke der Transplantation“. 
 

4. Nach dem § 2c werden folgende §§ 2d, 2e, 2f und 2g samt Überschriften 
eingefügt: 
 
                                         „Entnahmeeinheiten 
                                                     § 2d 
 
(1) Entnahmeeinheiten sind Krankenanstalten, die die Bereitstellung von 
     Organen im Sinne des Organtransplantationsgesetzes, BGBl. I Nr. 
     108/2012, durchführen oder koordinieren. 
(2) Die Entnahmeeinheit kann sich auch mobiler Teams bedienen, die die 
     Entnahme von Organen in den Räumlichkeiten anderer Krankenanstalten 
     durchführen oder koordinieren. 
(3) Der Rechtsträger der Entnahmeeinheit hat sicherzustellen, dass im 
     Rahmen des Qualitätssystems zumindest Standardarbeitsanweisungen 
     (Standard Operating Procedures-SOPs), Leitlinien, Ausbildungs- oder 
     Referenzhandbücher sowie Aufzeichnungen zur Sicherstellung der 
     Rückverfolgbarkeit von Organen dokumentiert werden. Die Dokumentation 
     hat eine nach dem Stand der Wissenschaft lückenlose Nachvollziehbarkeit 
     der Transplantationskette von der Spende bis zur Transplantation oder 
     Entsorgung, soweit dies in den Aufgabenbereich der Entnahmeeinheit fällt, 
     sicherzustellen und ist für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren 
     aufzubewahren.  
 
                                            Transplantationszentren 
                                                          § 2e 
 
(1) Transplantationszentren sind Krankenanstalten, die Transplantationen im 
     Sinne des Organtransplantationsgesetzes, BGBl. I Nr. 108/2012,  
     vornehmen. 
(2) Das Transplantationszentrum hat sich vor der Durchführung einer 
     Transplantation zu vergewissern, dass hinsichtlich Organ- und  
     Spendercharakterisierung sowie Konservierung und Transport der 



     entnommenen Organe die Bestimmungen des 
     Organtransplantationsgesetzes, BGBl. I Nr. 108/2012, eingehalten wurden.  
(3) Der Rechtsträger des Transplantationszentrums hat sicherzustellen, dass  
     im Rahmen des Qualitätssystems zumindest Standardarbeitsanweisungen  
     (Standard Operating Procedures-SOPs), Leitlinien, Ausbildungs- oder  
     Referenzhandbücher sowie Aufzeichnungen zur Sicherstellung der 
     Rückverfolgbarkeit von Organen geführt werden. Die Dokumentation hat 
     eine nach dem Stand der Wissenschaft lückenlose Nachvollziehbarkeit der  
     Transplantationskette von der Spende bis zur Transplantation oder  
     Entsorgung, soweit dies in den Aufgabenbereich des 
     Transplantationszentrums fällt, sicherzustellen und ist für einen Zeitraum 
     von mindestens 30 Jahren aufzubewahren. 
 
                                                 Bettenschlüssel 
                                                          § 2f 
 
(1) In jeder als Ausbildungsstätte zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannten 
     allgemeinen Krankenanstalt ist auf je fünfzehn systemisierte Betten 
     mindestens ein in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin stehender Arzt  
     zu beschäftigen; mehrere Krankenanstalten desselben Rechtsträgers 
     gelten für diese Berechnung als Einheit. Ärzte, die als Assistenten 
     verwendet werden, sind – abgesehen von der Bestimmung des Abs. 3 – in 
     diese Schlüsselzahl nicht einzubeziehen.  
(2) Für eine Sonderkrankenanstalt gilt hinsichtlich der Bereiche, für die sie als 
     Ausbildungsstätte zum Arzt für Allgemeinmedizin nach § 9 des 
     Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998 in der Fassung BGBl. I Nr. 
     81/2013, anerkannt ist, Abs. 1 sinngemäß. Das Ausmaß der  
     anzurechnenden Tätigkeit in diesen Bereichen ist jedoch bei der 
     Berechnung der Schlüsselzahl angemessen zu berücksichtigen.  
(3) Auf die Schlüsselzahl gemäß Abs. 1 und 2 dürfen in Ausbildung zum 
     Facharzt stehende Ärzte angerechnet werden. Voraussetzung ist ihre 
     Beschäftigung auf Ausbildungsstellen, die wegen des dringenden Bedarfes  
     an Fachärzten in Mangelfächern geschaffen wurden oder werden. Dies gilt  
     auch für in Ausbildung zum Facharzt stehende Ärzte, die in einem  
     einschlägigen Nebenfach ausgebildet werden.  
(4) Die NÖ Landesregierung hat die Mangelfächer im Sinne des Abs. 3 durch 
     Verordnung festlegen. Ein Mangel liegt insbesondere solange vor, als  
        1. im Regelfall vier Fachärzte in jeder bettenführenden Abteilung einer  
            Krankenanstalt tatsächlich nicht beschäftigt werden können oder 
        2. das Verhältnis der vorhandenen niedergelassenen Fachärzte zur 
            Bevölkerung des Einzugsgebietes unter dem österreichischen  
            Durchschnitt liegt. 
(5) In jeder Abteilung einer Krankenanstalt sind grundsätzlich sechs Oberärzte 
     zu beschäftigen. Der Erste Oberarzt ist in dieser Zahl enthalten. In  
     begründeten Ausnahmefällen kann diese Zahl sowohl überschritten als 
     auch unterschritten werden. 
 
                                     Berechnung des Bettenschlüssels 
                                                      § 2g 
 
Die Schlüsselzahlen gemäß § 2f werden nach dem in der 



krankenanstaltenrechtlichen Errichtungsbewilligung gemäß § 8 festgelegten 
Gesamtumfang der Krankenanstalt berechnet.“  
 

5. Im § 20 Abs. 1 wird die Wortfolge „Eingriffen gemäß § 62a des 
Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 49/2008,“ durch die Wortfolge „Entnahmen von 
Organen gemäß § 5 des Organtransplantationsgesetzes, BGBl. I Nr. 
108/2012,“ ersetzt.  
 

6. Im § 21 Abs. 1 lit. e wird die Wortfolge „und Organteilen zum Zwecke der 
Transplantation (§ 62a Abs. 1 des Bundesgesetzes über Krankenanstalten 
und Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957 in der Fassung BGBl. I Nr. 49/2008),“ 
durch die Wortfolge „(§ 5 des Organtransplantationsgesetzes, BGBl. I Nr. 
108/2012)“ ersetzt.  
 

7. Im § 21 Abs. 12 wird die Wortfolge „und Organteilen Verstorbener zum 
Zwecke der Transplantation“ durch die Wortfolge „nach § 5 
Organtransplantationsgesetz, BGBl. I Nr. 108/2012,“ ersetzt.  
 

8. Nach dem § 89a wird folgender § 89b samt Überschrift eingefügt: 
 

„Umsetzung von Unionsrecht 
§ 89b 

 
Durch dieses Gesetz wird folgende Richtlinie der Europäischen Union 
umgesetzt: 
Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.Juli 
2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation 
bestimmte menschliche Organe, ABl. Nr. L 207 vom 6.8.2010, S. 14 in der 
Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 243 vom 16.9.2010, S. 68.“ 


